
P . b . b . Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien

1679

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1983 Ausgegeben am 8. Juli 1983 143. Stück

355. Verordnung: Durchführung der Übermittlung von Einkommensteuerdaten an die Sozialversiche-
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft

356. Verordnung: Privatschule „Rudolf Steiner-Schule Klagenfurt"

355. Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 17. Juni 1983 betreffend die
Durchführung der Übermittlung von Einkom-
mensteuerdaten an die Sozialversicherungsan-

stalt der gewerblichen Wirtschaft

Auf Grund des § 229 Abs. 3 des Gewerblichen
Sozialversicherungsgesetzes (GSVG), BGBl.
Nr. 560/1978, wird im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für soziale Verwaltung verordnet:

§ 1. Die Übermittlung der in § 229 Abs. 2 GSVG
genannten Daten hat unbeschadet der Bestimmun-
gen des § 4 in magnetisch gespeicherter Form zu
erfolgen. Die Durchführung obliegt den. Abgaben-
behörden des Bundes. Diese haben sich des Bun-
desrechenamtes zu bedienen, das in Angelegenhei-
ten des § 2 Abs. 1 Z 12 des Bundesrechenamtsgeset-
zes, BGBl. Nr. 123/1978, in seiner Eigenschaft als
Verarbeiter im Sinne des Datenschutzgesetzes,
BGBl. Nr. 565/1978, auftritt.

§ 2. Die Sozialversicherungsanstalt der gewerbli-
chen Wirtschaft hat die Datenübermittlung für den
einzelnen Versicherten anzufordern. Die Anforde-
rung hat die Finanzamts- und die Steuernummer,
die Beitragsnummer, die ersten fünf Buchstaben des
Familiennamens und den Zeitraum, für den Daten
angefordert werden, zu enthalten. Die Anforderun-
gen sind dem Bundesrechenamt in magnetisch
gespeicherter Form zur Verfügung zu stellen.

§ 3. Das Bundesrechenamt hat die angeforderten
Daten, sofern die zugrunde liegenden Einkommen-
steuerbescheide in Rechtskraft erwachsen sind, zu
übermitteln oder einen Hinweis darauf zu geben,
warum keine Daten übermittelt werden können.

Die Daten oder die Hinweise sind der Sozialversi-
cherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft in
magnetisch gespeicherter Form zur Verfügung zu
stellen.

§ 4. In den Fällen, in denen eine Übermittlung
der in § 229 Abs. 2 GSVG genannten Daten in
magnetisch gespeicherter Form nicht möglich ist
und Erhebungen beim Versicherten ergebnislos ver-
laufen sind, können die Daten durch die Sozialver-
sicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft bei
der örtlich zuständigen Abgabenbehörde des Bun-
des angefordert werden.

§ 5. Die Übermittlung von Daten ist mit Inkraft-
treten der Verordnung aufzunehmen.

Salcher

356. Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 22. Juni 1983
betreffend die Privatschule „Rudolf Steiner-

Schule Klagenfurt"

Auf Grund des § 12 des Schulpflichtgesetzes,
BGBl. Nr. 241/1962, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 366/1982, wird verordnet:

Die erste bis sechste Schulstufe der nach auslän-
dischem Lehrplan geführten Privatschule „Rudolf
Steiner-Schule Klagenfurt" wird als zur Erfüllung
der Schulpflicht geeignet anerkannt.

Zilk
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